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Kurzfassung 

Aktuelle Beispiele im ursprünglich ländlich geprägten Raum werfen erneut die Frage auf, wie 
sich Bauten ausserhalb des Siedlungsgebietes einzuordnen und mit welchen Mitteln Neu- und 
Umbauten unter Berücksichtigung der veränderten Nutzungsansprüche der Eigenart der Land-
schaft und der bauhistorisch-kulturellen Geschichte des Ortes gerecht werden können. 

Aufgrund einer Analyse der veränderten Nutzungsansprüche an den ländlichen Raum, einer    
Beschreibung der Landschaftstypologien und einer kategorischen Untersuchung der wesentli-
chen Merkmale einer Baute in ihrem kulturhistorischen Kontext werden Möglichkeiten für 
Richtlinien zur Gestaltung im Umgang mit bestehenden Bauten wie auch Neubauten im Nicht-
siedlungsgebiet unter besonderer Berücksichtigung des regionalen und landschaftlichen Zu-
sammenhangs aufgezeigt. Die Anwendung der Methodik wurde auf das Untersuchungsgebiet
eines Teilgebietes des Kantons Zürich beschränkt. 

Schlagworte 

Bauten, ausserhalb Bauzone, Gestaltung, Einordnung, Region 
Zitierungsvorschlag Macciacchini Stefan, Gestaltung und Einordnung von Bauten und An-
lagen ausserhalb der Bauzone im regionalen landschaftlichen und baulichen Kontext. 
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1 Einführung 

1.1 Relevanz  

Während im Siedlungsgebiet die Grenzen und Festlegung der Bauzone das übergeordnete Er-
scheinungsbild des Raumes prägen, sind dies ausserhalb der Bauzone überwiegend einzelne 
Bauten und Anlagen. Dem Einzelvorhaben und dessen Erscheinungsbild ausserhalb des ei-
gentlichen Siedlungsgebietes kommt deshalb im Kontext des Landschaftsraumes grosse Be-
deutung zu. Diese Bauten prägen das Bild einer gesamten Region massgeblich mit. 

Der vielerorts beklagte Identitätsverlust der heutigen Agglomerationen aufgrund der Sied-
lungsentwicklung der letzten Jahrzehnte im städtischen Einzugsgebiet dringt zunehmend in 
die nicht dem Siedlungsgebiet zugeordnete Landwirtschaftszone ein. Die ausserhalb der Bau-
zone noch stark regional geprägte Baukultur droht zu verschwinden. 

Die stetigen Lockerungen für zonenkonforme wie auch zonenwidrige Nutzungen im Rahmen 
der Revisionen des Raumplanungsgesetzes seit dem Jahr 2000 führen zu einem wachsenden 
Nutzungs- und Baudruck auf die Nichtbauzone1. Die geplante Totalrevision des RPG sieht ei-
ne regional differenzierte Nutzung des ländlichen Raums vor 2.

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) stellt einen Nachholbedarf bei der Umsetzung des Hei-
mat- und Landschaftsschutzes fest, welcher auf Bundesebene durch das Natur- und Heimat-
schutzgesetz, der entsprechenden Verordnungen und der Inventare festgesetzt wurde. Das 
BAFU fordert deshalb eine besondere Sorgfalt bei der Beurteilung von Baugesuchen ausser-
halb der Bauzone3.

__________________ 
1 Siehe dazu die Botschaft des Bundesrates zu nächsten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 2. De-

zember 2005 sowie die entsprechenden Kommentare der Fachverbände. 
2 Bundesamt für Raumentwicklung (are), die neue Konzeption für das Bauen ausserhalb der Bauzone sieht die 

regionale Differenzierung von nutzungsspezifischen Interessengebieten in kantonaler Zuständigkeit vor. 
3 Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bauen ausserhalb der Bauzone, in landschaftlich empfindlichen Gebieten 

sollten Neubauten ausgeschlossen sein, Umbauten dagegen müssen vermehrt erhöhten gestalterischen Anfor-
derungen genügen; www.umwelt-schweiz.ch;
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1.2 Problemstellung  

Im Baubewilligungsverfahren steht das Gebot der Gleichbehandlung bei der Anwendung von 
übergeordnetem Recht aufgrund der Besitzstandsgarantie sowie der angestrebten Entwicklung 
der Landwirtschaft auf Bundesebene oft im Widerspruch zur Tatsache der örtlich bedingten 
Ungleichbehandlung bei der konkreten Umsetzung raumplanerischer Vorgaben des Natur-, 
Heimat- und Landschaftsschutzes.  

Auch die Interessenabwägung zwischen privaten und öffentlichen Anliegen führt deshalb bei 
den zuständigen Behörden oftmals zu fast unlösbaren Widersprüchen. Insbesondere die Ant-
wort auf die Frage, wie eine gute Einordnung gewährleistet werden kann, wann eine Beein-
trächtigung eines Landschaftsschutzobjektes vorliegt und wie sie über eine angemessene Ges-
taltung des Vorhabens verhindert werden könnte, bleibt offen. Auf Bundesebene und auf kan-
tonaler Ebene ist die Rede von den charakteristischen Elementen und Strukturen einer schüt-
zenswerten Landschaft, welche auch die vorhandenen traditionellen Bauten und Siedlungs-
muster umfassen.   

Die formelle Unterschutzstellung von Einzelobjekten gestattet die integrale Erhaltung eines 
Kulturgutes oder zumindest der schutzwürdigen Substanz einzelner Zeitzeugen. Aufgrund der 
Kriterien Schönheit, Seltenheit und Zeugenwert werden zwar ausgewählte Einzelobjekte sub-
stanziell gewahrt. Mängel bei der Durchsetzung des Natur- und Heimatschutzes haben ihre 
Ursachen auf der Ebene einzelner Schutzobjekte nur zum kleinen Teil in fehlenden oder un-
genügenden Grundlagen, sondern weit mehr im unbefriedigenden Vollzug4.

Für die vorliegende Untersuchung jedoch weniger die Bedrohung von einzelnen Bauten und 
Anlagen im Vordergrund, für welche eine formelle Unterschutzstellung gerechtfertigt ist, son-
dern die Mehrheit der übrigen bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzone. Gemeinsam mit 
den bäuerlichen Wohnbauten prägt die Vielfalt der traditionellen Ökonomiebauten die regio-
naltypische Schweizer Architektur. In ihrer Summe sind sie gemeinsam mit den Neubauten 
für unsere Kulturlandschaft und unsere regionale Identität ebenso prägend wie einzelne 
Schutzobjekte. 

_______________ 

4 Schnitter, B, S. 33, Ställe, Scheunen, Stadel, die Erhaltung landwirtschaftlicher Bauten, als Rechtsproblem. 
Nationales Forschungsprogramm 16, Methoden zur Erhaltung von Kulturgütern.   
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Je nach Region, Höhenlage, Bewirtschaftungsweise und nach Vorkommen lokaler Baumateri-
alien haben die ländlichen Bauten unter Berücksichtigung der damaligen Nutzungsansprüche 
ihre verschiedenen Formen angenommen. Durch das genaue Studium des Mikroklimas wur-
den die notwendigen Unterhaltsaufwendungen von Anfang an minimiert und die Gebäude 
wiesen bei entsprechender Pflege eine Lebensdauer auf, welche das durchschnittliche Lebens-
alter eines heute erstellten Gebäudes bei weitem übertrifft. 

Anstelle von konstruktiv-technischen Erfindungen soll es vorliegend um historisch bestimmte 
regionale Verhaltensweisen gegenüber Umwelt, Klima und Ressourcen gehen. Es handelt sich 
um traditionelle Methoden und überlieferte Bauweisen, die als besonders nachhaltig gelten, je 
mehr wir den Erkenntnisstand über den Ressourcenverbrauch erhöhen. Sie dienen nicht nur 
dem Verständnis im Umgang mit bestehenden Bauten sondern sollen auch Anhaltspunkte für 
Neubauten liefern, welche sich im regionalen Kontext und seiner Geschichte lokal verankern. 

1.3 Methodik 

Grundvoraussetzung für eine gute Einordnung bildet die Auseinandersetzung mit dem betroffe-
nen Ort und dessen Gegebenheiten. Ziel des laufenden Forschungsprojektes „Baula“5 ist die För-
derung von gestalterisch guten Baulösungen und deren sorgfältige Einpassung im landschaftlich 
empfindlichen Raum. Zu diesem Zweck werden objektive, nachvollziehbare und konkret an-
wendbare Grundthesen für die gestalterische Einordnung von landwirtschaftlichen Bauten in die 
Landschaft formuliert. Aufgrund der Analyse der Landschaft sollen die gestaltgebenden Merk-
male die bauliche Reaktion auf die Umgebung bestimmen6.

Gebäude haben sich den morphologischen Gesetzmässigkeiten der Umgebung anzupassen und 
sich somit unterzuordnen. Diese Haltung bestimmt die Standortwahl des Gebäudes, dessen Lage, 
Ausrichtung und Profil sowie das Verhältnis zu bestehenden Bauten und Anlagen. Für die Mate-
rialisierung und Farbgebung ist die bestehende Umgebung richtungsweisend oder gar massge-
bend. Einheitliche Bestimmungen können gemäss Auffassung der Projektleiterin der landschaft-
lichen Vielfalt und den jeweiligen betrieblichen Bedingungen jedoch nicht gerecht werden7.

_______________ 

5 Projekt „Landwirtschaftliches Bauen und Landschaft“ Interreg IIIA, Projektkoordinator Forschungsanstalt 
Tänikon mit Projektpartner für die Region 4, Amt für Raumordnung und Vermessung, ARV, Kanton Zürich. 

6 Als Merkmale werden die Landschaftsform, die Vegetation, Haltelinien, Farbe und Siedlungsgefüge in unter-
schiedlichen Ausprägungen beschrieben. 

7 Heinrich A. Zusammenfassung Interreg III-A Projekt: Landwirtschaftliches Bauen und Landschaft (Baula). 
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Die vorliegende Arbeit soll einen zusätzlichen Beitrag über die Grundsätze einer guten Einord-
nung und Gestaltung von Bauten und Anlagen hinaus liefern. Aufgrund bisheriger baulicher Lö-
sungen und unter Berücksichtigung der damaligen Ansprüche und Bedürfnisse sollen regionale, 
gebietsspezifische Antworten für ein unverändertes Landschaftsprofil gesucht werden. Im Hin-
blick auf neue Ansprüche und Bedürfnisse an den ländlichen Raum wird der Untersuchungsge-
genstand nicht auf landwirtschaftliche Bauvorhaben beschränkt, sondern soll auch auf zonenwid-
rige Nutzungen ausgedehnt werden.   

Vorgängig werden die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Einordnung und Gestaltung von 
Bauten, unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und Inventare des Landschafts- und 
Heimatschutzes ausserhalb der Bauzone, dargestellt. Im Weiteren werden die rechtlichen Spiel-
räume für Um- und Neubauten gemäss aktueller Gesetzgebung wie auch im Hinblick auf die an-
stehenden Revisionen des Raumplanungsgesetzes als massgebende Grundlagen aufgezeigt. 

Aufgrund der rechtlich zulässigen Möglichkeiten baulicher Veränderungen im Nichtsiedlungs-
gebiet werden die heute aktuellen Bedürfnisse als Folge der veränderten Nutzungsmöglichkeiten 
im ländlichen Raum beschrieben. Im Vordergrund stehen dabei landwirtschaftliche Neubauten 
sowie Um-, Neubauten und die Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter Bauten zu 
Wohnzwecken8. Hingegen soll auf weitere Nutzungen im Zusammenhang mit alternativen Ener-
gieformen oder für Freizeit, Tourismus und Erholung nicht näher eingegangen werden9.

In einem zweiten Schritt werden die naturräumlichen Grundlagen im erweiterten Untersu-
chungsgebiet des Kantons Zürich umrissen und die Zusammenhänge zwischen Topografie und 
Klima einerseits und der Bewirtschaftung und Besiedlungsentwicklung andererseits aufgezeigt. 
Schliesslich werden die landschaftsprägenden Strukturen im Zuge der fortschreitenden Urbani-
sierung der ursprünglichen Kulturlandschaft dargestellt.  

____________ 

8 Der Ausschluss einer der beiden Nutzungen würde der ursprünglichen Einheit und dem Verhältnis zwischen 
Wohnen und Arbeiten im regional-historischen Kontext und im Wandel der Zeit nicht gerecht werden. 

9 Diese Nutzungen bilden im gewählten Untersuchungsgebiet des Kantons Zürich eher die Ausnahme als die 
Regel. Sie stellen im Weiteren oft sehr spezifische Anforderungen an die Funktion, an die Form und schliess-
lich an das Erscheinungsbild einer solchen Baute oder Anlage. 
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Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen werden im Hauptteil regional spezifische 
Wesensmerkmale von Bauten typologisch unterschieden und ihre Ausprägung für das engere 
Untersuchungsgebiet festgehalten. Zu diesem Zweck wird das Untersuchungsgebiet auf einen 
Teil des Kantons Zürich eingegrenzt und umfasst die regionalen Planungseinheiten Zimmerberg, 
Knonaueramt, Furttal und Limmattal.  

Der formale Ausdruck eines Bauteils soll jeweils vor seinem funktionalen und historischen Hin-
tergrund betrachtet und im Rahmen des beobachteten Veränderungsprozesses für die neuen Auf-
gaben neu interpretiert werden. Die einzelnen Bereiche umfassen die Frage des Standortes, der 
Lage und der Ausrichtung von Bauten, die räumlichen-formalen Ausprägungen des Verhältnis-
ses zwischen Arbeiten und Wohnen, das Gebäudeprofil mit Grundriss und Dachform, die Kon-
struktions- und Materialwahl sowie Farben, Strukturen und Texturen von Oberflächen. 

1.4 Ergebnisse 

Es sollen die typologischen Merkmale des Bauens im weiteren Untersuchungsgebiet als Grund-
lage für Richtlinien zum Umgang mit Um-, An- und Neubauten in unterschiedlichen Regionen 
und Landschaftsräumen ausserhalb der Bauzone aufgezeigt werden. Diese sollen im Rahmen des 
Ermessensspielraums der Behörden als Argumentarium und Entscheidungshilfe bei der Interes-
senabwägung für die Beurteilung der Gestaltung und Einordnung im Einzelfall dienen.  

Das Ziel ist jedoch nicht, eine nachahmende Anpassung von Neu- oder Umbauten anhand der 
beobachteten einzelnen formalen Ausprägungen von Bauteilen vorzunehmen, sondern ein Ver-
ständnis über die Zusammenhänge zwischen dem kulturellen Erbe und seinem ursprünglichen 
Kontext zu entwickeln. Dieses bildet die Grundlage für eine zeitgemässe Auseinandersetzung der 
heutigen Ansprüche im Sinne einer traditionellen Weiterentwicklung der regionalen Eigenheiten.  

Schliesslich sollen die Beobachtungen auch als Diskussionsgrundlage dienen, ob und mit wel-
chen Mitteln das traditionelle Kulturerbe erhalten und weiterentwickelt werden könnte.  
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

2.1 Einordnung und Gestaltung von Bauten und Anlagen 

Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone wird bereits durch das Raumplanungsgesetz statu-
iert, dass sich Siedlungen, Bauten und Anlagen in die Landschaft einordnen müssen10. Die 
Frage der Gestaltung und Einordnung wird im Rahmen des kantonalen Bau- und Planungsge-
setzes weiter konkretisiert. Es wird eine befriedigende Gesamtwirkung in sich und in Bezug 
zur baulichen und landschaftlichen Umgebung verlangt. Diese Anforderung gilt auch für Ma-
terialien und Farben. Auf Objekte des Natur- und Heimatschutzes ist besondere Rücksicht zu 
nehmen11. Bei diesem Gesetzesartikel handelt es sich aus juristischer Sicht um eine positive 
ästhetische Generalklausel, welche über ein blosses Verunstaltungsverbot hinausgeht12.

2.2 Heimat- und Landschaftsschutz 

Die Bundesinventare der Landschafts- und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) 
enthalten zwar eine Beschreibung der landschaftlichen Qualitäten und deren Schutzziele. Sie 
umfassen jedoch flächenmässig sehr grosse Gebiete und werden zur Zeit im Hinblick auf eine 
Präzisierung ihrer zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägten Teilgebiete überarbeitet13. Die 
Pilotprojekte liefern jedoch trotz genauerer Beschreibung ihres Schutzumfangs und der 
Schutzziele keine weiteren Anhaltspunkte, wie mit grundsätzlich berechtigten Bauvorhaben in 
diesem Umfeld umzugehen ist. 

Auf kantonaler Ebene sind die BLN-Gebiete im kantonalen Richtplan Siedlung und Land-
schaft behördenverbindlich erfasst. Im Kanton Zürich existiert zudem seit den 80-er Jahren 
ein kantonales Inventar mit Natur- und Landschaftsobjekten von überkommunaler Bedeutung. 

_______________ 

10 siehe Art. 3 Abs.2 lit. b, Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 
11 siehe § 238, Abs. 1-3, Zürcher Bau- und Planungsgesetzes (PBG). 
12 vgl. BGE, 1 P.586/2002, siehe auch Zusammenfassung des Informationsdienstes des Schweizerischen Ver-

eins für Landesplanung (VLP), 5/2004. 
13 Bundesinventare der Landschafts- und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) umfassen 18.9% 

der Landesfläche und 162 Objekte. Beschluss des Bundsrates zur Aufwertung und Überarbeitung der BLN-
Inventare durch das BAFU, in fünf Pilotgebieten werden gegenwärtig neue Mitwirkungsformen getestet. 
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Mit Ausnahme des Verbots von landschaftsbeeinträchtigenden Geländeveränderungen im Zu-
sammenhang mit der Umgebungsgestaltung sind darin jedoch keine weiteren Vorgaben im 
Umgang mit möglichen baulichen Veränderungen enthalten.  

Der Moorschutz des Bundes14 beinhaltet immerhin gestützt auf das Natur- und Heimatschutzge-
setz (NHG) ein absolutes Veränderungsverbot, so dass grundsätzlich jede zusätzliche Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes zu verhindern ist, falls die Baute oder Anlage den Schutzzie-
len widerspricht15. Überwiegende öffentliche Interessen können somit auch ausserhalb der Bau-
zone, in Analogie zu Nutzungseinsschränkungen in der Bauzone, aus Gründen der ungenügen-
den Einordnung zu einer Verweigerung eines Baugesuchs führen.  

Die bundesrechtlichen Vorgaben zur Umsetzung des Natur-, Heimat- und Landschaftsschutzes 
auf kantonaler Ebene im Kanton Zürich bereits zu einem grossen Anteil grundeigentümer-
verbindlich umgesetzt. Kantonale Schutzverordnungen beinhalten präzisierende Angaben zu Ziel 
und Umfang der Schutzobjekte und deren Differenzierung in Teilgebiete mit entsprechend zuläs-
sigen Nutzungen gemäss den Empfehlungen des Bundes zum Vollzug des Bundesinventars der 
Moorlandschaften16. Im Weiteren ist neben der negativen Aesthetikklausel (keine Beeinträchti-
gung des Schutzgebietes) auch eine gute Einordnung in das Orts- und Landschaftsbild Voraus-
setzung für eine Bewilligung nach Schutzverordnung.  

Die Inventare schützenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS) umfassen Dauersiedlungen der 
Schweiz mit minimal zehn Hauptbauten und sind je nach Siedlungsgattung und deren Bedeutung 
im lokalen, regionalen und nationalen Vergleich in drei Kategorien eingestuft. Es werden unter-
schiedliche Schutzziele und Erhaltungsmassnahmen für Gebiete und Baugruppen sowie deren 
Umgebung, wie die Erhaltung der Substanz, der Struktur oder ihres Charakters abgeleitet.  

Im Kanton Zürich wurden die Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung und deren strukturel-
len Merkmale wie Grundrissform, Lage und Ausrichtung sowie Firstrichtung inventarisiert.  

______________ 
14 Verordnung über den Schutz der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung. 

Moorlandschaftsverordnung vom 1. Mai 1996 und Verordnung über den Schutz der Flachmoore von beson-
derer Schönheit und von nationaler Bedeutung vom 7. September 1994. 

15 vgl. BGE 1A.124/2003 vom 23.9.2003, siehe auch VLP-Informationsdienst 5/2004. 
16 Schwarze M., Keller V., Zuppinger U., Bundesinventar der Moorlandschaften, Empfehlungen zum Vollzug, 

herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) 1996. 
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Gestützt auf diese behördenverbindlichen Instrumente haben viele Gemeinden ihre Kernzonen-
vorschriften bezüglich dem Perimeter und dem Umgang mit strukturprägenden Bauten angepasst 
und mit kommunalen Bestimmungen zur Erhaltung des Gebäudeprofils und des Erscheinungs-
bildes für Ersatzbauten sowie mit Vorschriften für Neubauten ergänzt. 

Verschiedene dieser gestaltbildenden Merkmale sind auch für Neubauten ausserhalb des Sied-
lungsgebietes auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Massgebend ist jedoch ausserhalb der 
Bauzone weniger die Beziehung zu den übergeordneten Siedlungsstrukturen der bestehenden Be-
bauung, sondern zu den landschaftsprägenden Elementen und einzelnen Bauten und Anlagen vor 
ihrem identitätsstiftenden, kulturellen und regionalen Hintergrund und der Geschichte ihrer Um-
gebung. 

2.3 Raumplanungsgesetz 

Die Rechtsordnung des Bundes sieht die Erteilung einer Baubewilligung ausserhalb der Bauzone 
vor, falls die Baute oder Anlage dem Zweck der Zone entspricht17. Im Zusammenhang mit dem 
flächenmässig überwiegenden Anteil der Landwirtschaftszone im Nichtsiedlungsgebiet gilt seit 
der letzten Teilrevision des RPG im Jahre 2000 für die Beurteilung der Zonenkonformität das 
Produktemodell. Die Bodenabhängigkeit bildet die Grundlage für die Standortgebundenheit von 
neuen Bauten und Anlagen. Neben zonenkonformen Wohnbauten handelt es sich überwiegend 
um Ökonomiegebäude wie Ställe, Remisen, Lager, Verarbeitungs- und Verkaufsräume. Mit der 
nächsten Teilrevision werden weitere Verwertungsanlagen für landwirtschaftliche Produkte wie 
Biogasanlagen zur Entsorgung organischer Abfälle zonenkonform18.

Bei fehlender Zonenkonformität definiert das RPG die Voraussetzungen für eine Ausnahmebe-
willigung19. Grundsätzlich sind zwei Arten von Sachverhalten als Bedingung für die Erteilung 
einer Ausnahmebewilligung zu unterscheiden, die standortgebundenen Bauten einerseits und die 
Änderung bestehender, mittlerweile zonenwidrig gewordener Bauten und Anlagen andererseits. 
Im ersten Fall sind auch Neubauten betroffen, die objektiv an einen bestimmten Ort gebunden 
sind oder grundsätzlich nicht in einer Bauzone realisiert werden können.  

_______________ 

17 siehe Art. 22 Abs. 2 lit. a und Art. 16a RPG und Art. 34 ff. der Raumplanungsverordnung (RPV). 
18 vgl. Botschaft des Bundesrates zu nächsten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 2. Dezember 2005. 
19 siehe Art. 24 lit. a-d RPG und Art. 39 - 34 RPV. 
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Im zweiten Fall sind Neubauten grundsätzlich ausgeschlossen. Mit der Bundesrechtsprechung 
und später mit der Revision des RPG 2000 ist der Abbruch und Ersatzbau vor dem 1. Juli 1972 
nicht mehr landwirtschaftlich genutzter Wohnbauten zulässig, sofern die Identität des ursprüng-
lichen Objektes in den wesentlichen Zügen gewahrt bleibt. Gestalterische Verbesserungen sind 
zulässig20. Der Begriff der gestalterischen Verbesserung ist jedoch nicht genauer definiert. Nahe 
liegend ist die durch den Gesetzgeber angestrebte Interpretation einer Vermeidung von Wieder-
holungen untergeordneter, gestalterischer Unstimmigkeiten im Falle eines Ersatzbaus.  

Die Möglichkeit als solche kann jedoch auch dahingehend ausgelegt werden, dass die Bestan-
desgarantie nicht zwingend zum Erhalt von Bauten und Anlagen führen muss, welche den heuti-
gen Anforderungen an eine gute Gestaltung und Einordnung nicht mehr genügen würden. Mit 
der nächsten Teilrevision des RPG sind zudem auch Neubauten für den nicht-landwirtschaft-
lichen Nebenerwerb nicht mehr ausgeschlossen21.

_______________ 

20 Art. 24c RPG i.V.m. Art. 42  Abs. 1 RPV 
21 vgl. Botschaft des Bundesrates zu nächsten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 2. Dezember 2005 

Art. 24b 
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3 Neue Ansprüche an den ländlichen Raum 

3.1 Landwirtschaft  

Der Kostendruck in der Landwirtschaft und der damit verbundene, von der Landwirtschaftspoli-
tik des Bundes geförderte Strukturwandel führen zu weniger, jedoch grösseren Betrieben. Der 
Zwang zur Ertragssteigerung und zur rationelleren Bewirtschaftung bewirkte in der Summe aller 
kleinen Eingriffe zum Verlust der ursprünglichen, regionaltypischen und vielfältigen Kulturland-
schaft. Mit der Begradigung von Wasserläufen, Waldrändern, Geländeformen und der Entfer-
nung von freien, strukturprägenden Vegetationselementen wurden erschwerende Hindernisse bei 
der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgeräumt. 

Die unsicheren Zukunftserwartungen verlangen eine hohe Flexibilität, um möglichst kurzfristig 
einzelne Betriebszweige einzustellen und andere aufbauen zu können. Verschärfte Vorschriften 
zur Tierhaltung erfordern mittelfristig immer wieder bauliche Anpassungen und Erweiterungen. 
Im Weiteren besteht das Bedürfnis, Ställe ausreichend natürlich zu belichteten und die vorgela-
gerten Laufhöhe für die Tiere gegen Süden auszurichten. Spezialisierung und Zwang zur Effi-
zienzsteigerung führen zu neuen Investitionen und einem bezüglich Anzahl und Dimensionie-
rung überproportionalen Anstieg des Maschinenparks. Die bestehende Bausubstanz eignet sich 
meist nicht oder nur in ungenügendem Masse zur Erfüllung der neuen Ansprüche. Ein standardi-
sierter Neubau ist in den meisten Fällen günstiger als der Umbau bestehender Bausubstanz. 

Die Rationalisierung und Mechanisierung in der Tierhaltung und in der Bewirtschaftung des 
Kulturlandes führen zu neuen Grundrissen und Volumen und somit zu kontextuell neuartigen 
Gebäudetypologien. Diese lassen sich selten optimal in die ursprüngliche Siedlungseinheit integ-
rieren. Aufgrund des Kostendrucks verzichtet der Bauherr auf planerische Leistungen und ent-
scheidet sich bei der Materialwahl für die kostengünstigste Variante. Der Markt verfügt über ent-
sprechende, tierhaltungskonforme Produkte in Form von Systembauten aus industriellen Trag-
werken aus Stahl und vorgefertigten Wand- und Dachelementen. Dazu werden in einem traditio-
nellen Umfeld meist unbekannte Materialien wie Kunststoff und Blech verwendet.  

Der Zwang zur Rationalisierung und Effizienzsteigerung führte beim Anbau von bodenabhängi-
gen Produkten zu erhöhten Anforderungen an Quantität und Qualität der Erträge. Diese manifes-
tieren sich im Erscheinungsbild der Landschaft schliesslich in Form von weit her sichtbaren, 
grossmassstäblichen Schutzvorrichtungen gegen Hagel, Kälte, Regen und Schnee.  
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Mit der bevorstehenden Teilrevision des Raumplanungsgesetzes wird der Begriff der zonenkon-
formen Bauten und Anlagen weiter ausgedehnt22. Bereits heute stellen jedoch Treibhäuser auf-
grund ihrer Formen und Materialien für den Gemüseanbau und den produzierenden Gartenbau an 
gewissen Standorten ein Problem im Landschaftsbild dar.  

3.2 Wohnen 

Die Zunahme der Wohnfläche pro Einwohner ist weiterhin ungebrochen23 und ausserhalb der 
Bauzone kann von einem ähnlichen Flächenbedarf ausgegangen werden. Es darf zudem ange-
nommen werden, dass im Nichtsiedlungsgebiet das Bewusstsein für einen Widerspruch zwischen 
den individuellen Flächenansprüchen und dem Grundssatz des haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden kaum stärker ausgeprägt ist als im dicht besiedelten Gebiet. 

Da im vorliegenden Kontext die Möglichkeit der Einsehbarkeit privater Räume oftmals entfällt 
oder zumindest stark reduziert ist, wird dem Anspruch an Luft, Licht und Sonne bei der Nach-
frage nach Wohnraum ausserhalb des Siedlungsgebietes einen sehr hohen Stellenwert beigemes-
sen. Dieses Bedürfnis beansprucht im Umgang mit bestehender Bausubstanz neue Öffnungen in 
Wand und Dach. Im Weiteren besteht ein ausgeprägtes Bedürfnis nach grosszügigen Aussen-
räumen. Diese müssen von der individuellen Wohneinheit aus erschlossen sein, was bei horizon-
tal geschichteten Mehrfamilienhäusern dazu führt, dass alle Wohneinheiten über dieses Angebot 
verfügen sollten. Insbesondere der Ausbau des Dachgeschosses zu einer selbständigen Wohnein-
heit führt unter diesen Umständen zu Konflikten mit einer gestalterisch bevorzugten, geschlosse-
nen Dachlandschaft.  

Eine der letzten Optionen, nicht nur auf dem so genannten „Land“ sondern auch in einer tatsäch-
lich weitgehend unüberbaubaren Landschaft zu residieren, führte zumindest im städtischen Ein-
zugsgebiet zu einer entsprechenden Preissteigerung von Liegenschaften ausserhalb der Bauzone. 
Zonenwidrige Wohnbauten oder ehemals landwirtschaftlich genutzte Bauernhäuser bleiben so-
mit den Erben, beziehungsweise ausgewählten und solventen Interessenten vorbehalten. 

___________ 

22 Für die seit der Revision des RPG zonenkonformen Betriebe für den produzierenden Gartenbau ist die Aus-
scheidung einer Intensiv- oder Sonderlandwirtschaftszone zulässig. Dies ermöglicht eine Intensivierung der 
bodenunabhängigen Produktion, welche über die innere Aufstockung hinausgeht und somit auch grossflächi-
ge Gewächshäuser zulassen. Gemäss Erläuterungen zur Gesetzesrevision kommt jedoch in Analogie zu den 
Landwirtschaftsbetrieben in diesen Fällen ein objektbezogenes Planungsverfahren zum Tragen. Die Voraus-
setzungen für die Ausscheidung einer Intensivlandwirtschaftszone sind jedoch gemäss den kantonal definier-
ten Kriterien im ganzen Kantonsgebiet nirgends in ihrer Vollständigkeit erfüllt.  

23 Zwischen 1980 und 2000 stieg die Wohnfläche pro Einwohner in der Schweiz um 10 m2 auf 44 m2 an. 
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Diese orientieren sich oftmals an einer romantisch verklärten Vorstellung des „Landhauses“. Da-
bei handelt es sich weniger um einen typologisch begründeten Begriff, sondern eher um den kol-
lektiven Inbegriff einer mittlerweile überholten Vorstellung vom Land in Abgrenzung zur Stadt. 
Der Luxus eines bukolischen Aufenthaltsortes verlangt zudem oft nach einer individuell ange-
passten Umgebung, welche nicht mehr im Einklang mit der ursprünglichen Landschaft steht. 

Bei den Landwirten ist eine zunehmende Ablehnung gegenüber der ursprünglichen Einheit von 
Wirtschafts- und Wohnräumen feststellbar. Einerseits wird aufgrund der Immissionen wie Lärm 
und Gestank eine grössere räumliche Entfernung zu den eigenen Ökonomiebauten angestrebt, 
andererseits wird die räumliche Nähe zwischen den verschiedenen Generationen und Hilfskräf-
ten auf einem Betrieb immer weniger akzeptiert. Dies führt zu einer Zersplitterung von Gebäu-
devolumen mit einer eigenen neuartigen Massstäblichkeit, wie sie historisch im Rahmen dieser 
Funktionen nie auftrat. 
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4 Typologie von Landschaftsformen  

4.1 Topografie und Klima 

Für die beachtliche vertikale Ausladung innerhalb des Untersuchungsgebietes sind die Spuren 
des eiszeitlichen Linth- und Reussgletschers verantwortlich, welche die ursprünglich verhält-
nismässig einheitliche Hochebene nachträglich mit alpinem Geschiebe überschüttet haben. Sie 
prägten das heutige Bild mit den breiten, mehrheitlich in Nord-Südrichtung verlaufenden Tälern 
und eher niedrigen Hügeln und Bergrücken mit zahlreichen Seen. Nacheiszeitliche Erosionen 
führten einerseits zu teilweise scharf eingeschnittenen, schluchtartigen Tälern, andererseits zu 
ruhigeren Formen von Hügel- und Bergketten und bilden das heutige, in seiner Kleinräumigkeit 
vielfältige Relief24.

Die mildesten Gebiete sind die Ufer der Seen, während der Norden den kalten Nord- und Ost-
winden und die stärker exponierten Höhenlagen im Süden extremeren Wärmeunterschieden aus-
gesetzt sind. Noch beträchtlichere Unterschiede als die Temperaturschwankungen weisen die lo-
kalen Regenmengen auf.  

Die überwiegenden Baumarten im nördlichen Teil waren Eichen, Hainbuchen und Föhren, im 
mittleren und südlichen Gebiet herrschten Rotbuchen und Tannen vor.   

Die klimatischen Verhältnisse aufgrund der geographischen Lage und der Topografie bestimm-
ten die ursprüngliche Nutzung des Bodens und somit auch die Anfänge der Besiedlung. Verant-
wortlich für die Besiedlung des Raums Zürich waren einerseits die verkehrsgünstige Lage in 
Nord-Süd- wie auch in Ost-Westrichtung und andererseits die klimatische Eignung aufgrund der 
europäischen Mittelstellung und die bewegte Morphologie der Landschaft. 

_______________ 

24 Vgl. Winkler, E. der Kanton Zürich in seiner geographischen Gliederung die Bauernhäuser des Kantons Zü-
rich, S. 20- 25 
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4.2 Bewirtschaftung und Besiedlung 

Die Ackerbaugebiete lagen an den Talhängen und auf den breiten Wallmöränen, die das Tal que-
ren. Die feuchten Talsohlen und Moore waren der Weide und dem Ried vorbehalten. Im höher 
gelegenen, voralpinen Gebiet führte der Regenreichtum ebenfalls zu einer bevorzugten Nutzung 
für Grasbau, Weidewirtschaft Viehzucht und Milchwirtschaft.  

Während sich der nördliche, trockenere und flachere Teil des gesamten Kantons Zürichs für den 
Getreide und Gemüseanbau eignet, diente der überwiegende Teil des Kantons der Graswirtschaft 
und Viehhaltung. An klimatisch geeigneten, wärmeren Südhängen wurden Reben angepflanzt. 
Der Obstanbau weist aufgrund der günstigen klimatischen Verhältnisse ebenfalls eine traditionel-
le Bedeutung auf. Wiesen, Acker, Bäume und Gemüsegärten bestimmten im Weiteren das reich-
haltige und in seiner Gesamtheit abwechslungsreiche Landschaftsbild25.

Während vor allem die überwuchernde Besiedlung der letzten Jahrzehnte die ursprünglichen  
Landschaftsbilder stark in Mitleidenschaft zog, veränderte sich das Landschaftsbild immer schon 
aufgrund der früh vorgenommenen Waldrodungen und des landwirtschaftlichen Strukturwandels 
in der Vergangenheit. Das gleiche gilt für die Anpassung der Bauten im Zusammenhang mit der 
Stallfütterung, der Spezialisierung auf die Viehzucht sowie der ganzjährigen Haltung der Tiere 
an einem Standort, welche zunehmend grosszügiger dimensionierte Bauten notwendig machten. 

Demgegenüber sind offene Ebenen und breitere Täler für eine rationelle Bewirtschaftung in 
Form von geometrisch angeordneten Kulturflächen gut geeignet. Die Vielzahl der Äcker,  Wie-
sen und Felder strukturiert die Kulturlandschaft in ihrer standortgerechten Ausprägung und ver-
leiht der natürlichen Landschaft eine weitere Massstabsebene, jene der Bewirtschaftung.  

Grossmassstäbliche und linear ausgerichtete Baukörper wie beispielsweise Folientunnel und 
grosse Ställe lassen sich innerhalb dieses Rasters besser einordnen als kleinere und punktuelle 
Baukörper, welche den Raum nicht zu strukturieren vermögen, ihn aber trotzdem besetzen.  

In traditionell überschwemmten grossflächigen Gebieten bilden zudem Meliorationssysteme mit 
Entwässerungskanälen, parallel verlaufender, geradliniger Bestockung und netzartigen Wegsys-
temen ein strukturbildendes Element als Folge der Bewirtschaftung.  

_______________ 

25 Vgl. Ziegler Peter. Die wirtschaftliche Entwicklung vom Spätmittelalter bis um 1850 in die Bauernhäuser des 
Kantons Zürich, S. 44 ff, Herausgeber Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, 9. Band, Basel. 
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Demgegenüber bilden Einzelbäume, Hecken, kleinere Baumgruppen, Lichtungen, Bachläufe, 
Wege und künstliche Grenzen meist gemeinsam mit dem differenzierten Relief der Umgebung 
mit alternierenden Hügeln und Senken kleinteiligere räumlich-visuelle Einheiten. 

Massgebend für die Einpassung eines Bauvorhabens ist nicht einzig die Massstäblichkeit des 
Standortes, sondern ebenso die Struktur seiner Flanken und die Begrenzung durch den Horizont. 
Wird ein Standort durch parallel verlaufende Hügelzüge gesäumt, bilden quer dazu verlaufende 
Täler eine stark zerklüftete und kleinteiligere Landschaft oder bildet eine entfernte Bergkette den 
abschliessenden Hintergrund, ist auch in der Ebene eine andere Reaktion zu überprüfen.  

Gerade in äusserst  kleinräumigen, mit ausgeprägten Wechseln im Gefälle durchsetzten Land-
schaften, welche sich beinahe ausschliesslich für Grasbau, Viehzucht und Milchwirtschaft eig-
nen, wird das Problem der Strukturbereinigungen zunehmend problematischer. Einzelne Gross-
betriebe oder Betriebsgemeinschaften führen in diesem landschaftlichen Umfeld zu Konflikten 
mit der Einordnung grossmassstäblicher Ökonomiebauten in kleinräumigen Geländekammern.  

Dieses Missverhältnis kann in einen Zwang zur Auflösung eines Bauvorhabens in einzelne Volu-
men münden. Primär ist eine Aufteilung in die verschiedenen Funktionen anzustreben, sekundär 
die Anzahl Tiere und die Anordnung des vorgesehenen Stallsystems zu überprüfen. In begrenz-
tem Rahmen kann eine Aufgliederung des Bauvolumens in Teilbereiche einen landschaftsver-
träglichen baulichen Eingriff ermöglichen. In gewissen Gebieten ist jedoch ein gänzlicher Bau-
verzicht angebracht. 

4.3 Infrastrukturen und Siedlungsgrenzen 

Nicht zuletzt im Hinblick auf die Empfindlichkeit einer Landschaft ist der Urbanisierungsgrad 
der heutigen Kulturlandschaften zu berücksichtigen. Die ursprünglich unberührten Landschafts-
bilder sind vollständig verschwunden. Die Kulturlandschaft ist einem stetigen Wandel unterwor-
fen und weist innerhalb enger räumlicher Grenzen die unterschiedlichsten Stadien und Ausprä-
gungen auf. Mit Schutzverordnungen soll der heutige Zustand in den betroffenen Gebieten erhal-
ten bleiben. Andernorts prägen ausgefranste Siedlungsränder mit anspruchslos gestalteten Ge-
werbebauten, Infrastrukturbauten wie Hochspannungsmasten, öffentliche Bauten und Anlagen 
für die Versorgung und Entsorgung, Schienen und Strassen markante Zäsuren in der Landschaft.  

Deren Erscheinungsbilder werden zu weiträumig gestaltprägenden Elementen, die bei einem 
baulichen Eingriff in die Landschaft als Beurteilungsmassstäbe mit zu berücksichtigen sind.  

 



Gestaltung und Einordnung von Bauten ausserhalb der Bauzone im regionalen Kontext________________ 31.07.2006 

 

18 

5 Typologie des Bauens 

5.1 Standortwahl, Lage und Ausrichtung  

Im Vordergrund steht vorerst die baulich-historische Entwicklung des voralpinen Raums in Ab-
grenzung zum Mittelland und zum alpinen Raum26. Während das Mitteland aufgrund ihrer land-
schaftlich gestreckten Dimensionen von Weitäumigkeit geprägt ist und das alpine Gebiet beson-
dere Verhältnisse in Bezug zur Bewirtschaftung und Bebauung aufweist, verfügt das voralpine 
Gebiet über einen topografisch vielfältigen Landschaftsraum mit entsprechend differenzierten 
Entwicklungen im zeitlichen Ablauf.  

Die Voralpen sind durch eine starke Gliederung mit Bach- und Tobeleinschnitten entlang der 
primären Talflanken geprägt. Die flacheren Zwischenkuppen wurden ursprünglich gerodet und 
als geschlossene Wirtschafts- und Lebensräume genutzt. Während in der vertikalen Dimension 
die Transportwege das Ausmass einer Betriebseinheit bestimmten, wurden die Grenzen quer zum 
Hang durch die nach wie vor mit Bestockung versehenen Wasserläufe und parallel dazu angeleg-
te Lebendhecken feinmassstäblich und mit einer standortgerechten Bepflanzung unterteilt.  

An den steileren, in Nord-Südrichtung verlaufenden Hängen wurden Bauten grundsätzlich quer 
zum Hang platziert27. Die parallele Ausrichtung entlang den Höhenlinien bildet die Ausnahme. 
Wohnbauten lassen sich durch ihre giebelseitige Fassade besser natürlich belichten. Im Weiteren 
bietet die Querstellung zum Gefälle einen besseren Schutz vor Naturgefahren. Im flacheren, wel-
lenförmigen Gebiet mit wechselnden Anhöhen und Niederungen waren die sanften südwestlich 
geneigten Hanglehnen mit festem Baugrund die bevorzugten Standorte.  

Diese Ausrichtung quer zum Hang unterstreicht die feinmassstäblichen Landschaftsstrukturen. 
innerhalb der übergeordneten ausgeprägten Geländeform. Durch die perspektivische Verkür-
zung der traufseitigen Längsfassaden wirken die Gebäude in der Landschaft kleiner.  

___________ 
26 Eine Dokumentation über die Bauernhäuser der Schweiz aus dem Jahre 1989 bezeichnet für das Gebiet des 

Kantons Zürichs kein besonderes regionaltypisches Bauernhaus. Die Mehrzahl der typologisch erfassten  
Bauernhäuser und ihrer homogenen Ausprägung in einem Gebiet betreffen die Voralpen und Alpen. 

27 siehe Renfer, Ch. (1982) Die Bauernhäuser des Kantons Zürich, Zürichsee und Knonaueramt, S. 170 ff.     
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Bei grösseren Ökonomiebauten ist eine rationelle Bewirtschaftung von Gebäude, welche quer 
zum Hang stehen, schwieriger zu bewerkstelligen. Insbesondere eine durchgehende Futterachse 
muss dabei ausgeschlossen werden. Die Anordnung der Tierplätze quer zur Längsausrichtung 
des Gebäudes führt zu einer Limitierung des Tierbestandes. Im Weiteren sind bei dieser Form 
der Einordnung grösserer Bauten oft umfangreichere lokale Terrainanpassungen notwendig. 

In topografisch kleinräumig differenzierten Landschaftsformen in erhöhten Lagen wurden keine 
exponierten Standorte wie Kuppen und Hangrücken für die Besiedelung ausgewählt. Stattdessen 
wurden Geländekammern gesucht, welche für das Leben und die Arbeit ausreichend Schutz vor 
den rauhen klimatischen Bedingungen boten. Bei Plateaus waren wiederum die durch rückseitige 
und bewaldete Hänge wind-, regen- und schneegeschützten Lagen bevorzugte Bauplätze.  

5.2 Räumliche Trennung von Wohnen und Arbeiten  

Ursprünglich waren die ersten Siedler im voralpinen Raum Selbstversorger mit einer vielseitigen 
Nutzung des Bodens. In damals dicht bewaldeten Gebieten führten erste Besiedlungen zum 
Holzschlag und zur Verwendung als Baumaterial für den Rodungshof. Fundamente wurden mit 
umliegend vorhandenen Steinen aufgemauert, um den Oberbau vor aufsteigender Feuchte zu 
schützen. Wohn- und Ökonomieteil bildeten eine bauliche Einheit mit ursprünglich gemeinsa-
mem Eingang. Eine Unterscheidung zwischen Wohn- und Arbeitsteil war nach aussen teilweise 
kaum ablesbar. Typologisch handelt es sich um so genannte Vielzweckbauten. Dieselbe Diffe-
renzierung zwischen den unterschiedlichen Tätigkeiten des landwirtschaftlichen Gewerbes und 
ihrer räumlichen-funktionalen Ausprägung ist auch bei Ökonomiebauten aufschlussreich. 

Mit der Trendwende zur Graswirtschaft mit Viehhaltung und zur Spezialisierung der landwirt-
schaftlichen Produktion fand der Austausch der Produkte vorerst unter der vorwiegend bäuer-
lichen Bevölkerung statt. Mit der schwergewichtigen Spezialisierung auf die Viehhaltung ent-
stand erst der eigentliche Raumbedarf für den Tierbestand. Die räumlich-funktionale Trennung 
von Wohn- und Wirtschaftsteil, der Mehrhausbau trat vermehrt in Erscheinung, wobei die Ge-
bäude für die Tierhaltung zunehmend grössere Bauvolumen generierten.  

Das Volumen wurde vertikal auf verschiedenen Ebenen genutzt. Während die Wirtschaftsräume 
im Erdgeschoss für die Unterbringung der Tiere und deren Fütterung sowie der Maschinen und 
Werkzeuge quer zur Firstrichtung des Gebäudes unterteilt waren, wurde  das Obergeschoss häu-
fig über eine Hocheinfahrt separat erschlossen und für die Lagerung und Durchlüftung der land-
wirtschaftlichen Erträge genutzt.  
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In steileren Höhenlagen wurden Wohnteil und Stall auch nebeneinander gestellt mit senkrechter 
Teilung unter dem First und zum Teil ausgeprägter Differenzierung in Materialisierung und im 
Öffnungsgrad der Fassaden. Als Mischformen sind jene Bauten zu bezeichnen, deren Wohnhäu-
ser und Ökonomiebauten baulich über einen Querfirst miteinander verbunden waren. 

Letztlich sind auch ausserhalb der Bauzone in regional unterschiedlicher Anzahl und Ausprä-
gung Ansätze historisch entstandener geschlossener Bauweisen erkennbar. Zu unterscheiden ist 
diesbezüglich zwischen zusammengebauten Wohnbauten in Form von Mehrfamilien- oder Rei-
henhäusern sowie zwischen reinen Wohnhäusern und einer alternierenden Aneinanderreihung 
von Wohnhäusern und Ökonomietrakten in Streusiedlungsgebieten. 

Bei Vielzweckbauten mit Wohnteil und angebauter Scheune nahm die Differenzierung im Ge-
bäudeprofil im Laufe der Zeit tendenziell zu und der Vielzweckbau wurde zunehmend vom 
Mehrzweckbau verdrängt28. Die Unterschiede im Gebäudeprofil manifestieren sich über Versät-
ze im Grundriss mit unterschiedlichen Gebäudetiefen und Fassadenfluchten sowie im Aufriss 
über die Durchgängigkeit von First und Traufe und nicht zuletzt in der Fassadengestaltung und 
Materialisierung von Wand und Dach. Für die Körnung im Siedlungsgebiet schliesslich ist die 
Ansicht ein ebenso prägnantes Merkmal wie der Grundriss mit seinen Proportionen.  

5.3 Gebäudeprofil mit Grundfläche und Dachform 

Als wesentlichste Merkmale sind der obere Abschluss des Gebäudes und der Bezug zum Erdbo-
den, die Grundrissfläche und die Gebäudehöhe zu bezeichnen. Die Bautiefe für Wohn- wie auch 
für Ökonomiebauten war durch die Dimensionierung der tragenden Konstruktionsteile begrenzt. 
Kompakte Grundrisse mit einem quadratähnlichen Grundriss weisen eine optimale Energiebilanz 
auf und wurden für Wohnhäuser bevorzugt eingesetzt. Zusätzlich begrenzte die natürliche Be-
lichtung die einzelnen Raumtiefen und somit die zurückhaltende Bautiefe von Wohnhäusern. 

Die Ansicht wird nicht nur von der Gebäudehöhe geprägt, sondern ist ebenso abhängig von der 
Gebäudetiefe. Ist letztere überdimensioniert sprengen Gebäude bei gleichzeitig steigenden Ge-
schosshöhen und vorgegebener Dachneigung die vorherrschenden Massstäbe schnell.  

__________ 
28 siehe Renfer, Ch. (1982) Die Bauernhäuser des Kantons Zürich, Zürichsee und Knonaueramt, S. 169       
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Das Verhältnis zwischen der Dachfläche und der Fassade in der Ansicht ist ein markantes We-
sensmerkmal der Identität eines Gebäudes und einer Region. In der traufseitigen Ansicht von 
ein- oder zweigeschossigen Bauten im Untersuchungsgebiet beträgt dieses Verhältnis etwa 1:1. 

In einem dicht bebauten historischen Umfeld ist die Wahl der angemessenen Dachform und der  
Neigungsgrad ein entscheidendes Kriterium für die Einordnung und in den kommunalen Bauvor-
schriften auch entsprechend präzise geregelt. Ist der räumliche Bezug eines Bauvorhabens zu 
diesen Bauten weniger eng, so ist die Entstehungsgeschichte dieser historisch gewachsenen 
Dachformen unter Berücksichtigung der landschaftsprägenden Elemente zu untersuchen.  

Im Mitteland ist das Vollwalmdach die vorherrschende Dachform im ländlichen Raum. Im Un-
tersuchungsgebiet traten jedoch ursprünglich fast ausschliesslich einfache Satteldächer in Er-
scheinung. Einzig in den städtischen Einzugsgebieten traten im Laufe der Zeit Mischbauformen 
auf. Das Teilwalmdach wie auch das Mansardendach stellten repräsentative Standessymbole dar. 

In grossen Teilen des alpinen Raums wurde seit den Anfängen seiner Besiedelung bevorzugt ei-
ne massive Bauweise mit flach geneigten Dächern eingesetzt. Bei grossen Schneemengen bieten 
flacher geneigte Dächer einen besseren Schutz und erübrigen spezielle Vorrichtungen zur Ver-
hinderung herabfallender Schneemassen. Unter diesem Aspekt ist auch die Dachfläche als Gan-
zes zu minimieren und somit auf ausladende traufseitige Vordächer zu verzichten. Holzfassaden, 
die der Witterung aufgrund ihrer Anfälligkeit bei hohen Regenmengen ausgesetzt sind, benötigen 
einen besseren Schutz in Form von steileren Giebeldächern als der Massivbau.  

Im Untersuchungsgebiet wird jedoch vermutet, dass die Dacheindeckung die Form des Dach-
stuhls und somit die Dachneigung bestimmt hat29). Ursprünglich mit Stroh eingedeckte Dächer 
erforderten aufgrund der Feuchtigkeitsanfälligkeit einen steileren Neigungsgrad als das mit Bret-
tern beschwerte Schindeldach. Mit der Ablösung der bisherigen Dacheindeckungen durch den 
Flachziegel fand der Wechsel vom flacheren Rafen- zum steileren Sparrendach statt.  Die steilere 
Dachneigung erforderte wiederum den Aufschiebling für ausladende, flachere Vordächer. 

Wesentliche und regional unterschiedliche Verhaltensweisen im Umgang mit Eingriffen in die 
Dachflächen sind von grosser Bedeutung für die Identität eines Ortes. Im städtischen, dicht be-
bauten Einzugsgebiet wurden Dachaufbauten, in starker Anlehnung an die Gestaltung der Fassa-
den der Hauptgeschosse, viel früher eingesetzt als im dünner besiedelten, ländlichen Raum.  

__________ 
29 siehe Renfer, Ch. (1982) Die Bauernhäuser des Kantons Zürich, Zürichsee und Knonaueramt, S. 317 ff.     
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Während für Wohnraumerweiterungen im Dachgeschoss Lukarnen in die Dachfläche eingebaut 
wurden, dienten in den Ökonomiegebäuden untergeordnete, schlitzartige Öffnungen für die not-
wendige Durchlüftung und eine minimale natürliche Belichtung der Lagerräume.  

Einzelne gut proportionierte und mit Bezug zur Fassade angeordnete Dachaufbauten oder Dach-
flächenfenster vermögen eine Dachfläche zusätzlich zu akzentuieren. Zahlreiche, überdimensio-
nierte und zufällig angeordnete Eingriffe können in der Summe aller Perforationen jedoch letzt-
lich zu einer Pervertierung der ursprünglichen Schutzfunktion des Daches führen.  

Von besonderem Interesse ist der frühere Umgang mit unabdingbaren Veränderungen des Ge-
bäudeprofils bei Nutzungserweiterungen. Bei ursprünglich symmetrischen Hauptkörpern wird 
der Anbau in der Verlängerung der Dachtraufe vom Ortsabschluss bewusst abgesetzt. Damit 
bleibt die ursprüngliche Hierarchie der Gebäudeteile gewahrt. Giebelseitige Anbauten verfügen 
meist über ein Pultdach und überragen die Traufe des Hauptdaches selten. Balkone waren ur-
sprünglich über die auskragende Dachfläche in das Gebäudevolumen integrierte Bestandteile des 
Hauses, in der Giebelansicht aber häufig auch als klar ablesbare Raumschichten erkennbar. 

5.4 Materialisierung und Konstruktion  

Für die Materialisierung waren in erster Linie die Verfügbarkeit und Kosten der Baustoffe in der 
näheren Umgebung verantwortlich. Während Holz in einer früheren Phase vielerorts in rauen 
Mengen zur Verfügung stand, führten ausgedehnte Waldrodungen stellenweise auch zu einer 
Versorgungsknappheit dieses Baumaterials. Für Lehm und Ziegel war man auf zentrale Produk-
tionsstandorte angewiesen. In städtischen Einzugsgebieten ist die Verwendung von Stein als 
Baumaterial zumindest für Wohnbauten früher zu beobachten als in ländlichen Gebieten. 

In alpinen Regionen boten massive Wände gegenüber den ausgeprägten thermischen Schwank-
ungen im Tageablauf wie auch bezüglich der Jahreszeiten einen höheren Widerstand und ein 
grösseres Speichervermögen als die Leichtbauweise. Bei überwiegend in Holz erstellten Bauten 
bieten traufseitige Vordächer über die gesamte Fassadenlänge und giebelseitig Anbauten wie 
gemauerte Wohnhäuser oder ein zusätzlicher Schopf mit Pultdach ausreichend Schutz vor Wind 
und Regen.  Stellenweise wurde für die exponierte Westsseite ein witterungsbeständigeres Mate-
rial eingesetzt. Für die Tiere wurden die Aussenwände mit der Zeit in massiver Bauweise erstellt. 
Unterschiedliche Anforderungen der Räume sowie die Verfügbarkeit der Materialien ergeben 
somit teilweise eigenartige flächendefinierte Raumgebilde, deren konstruktiver Materialwechsel 
oft über Eck zu beobachten ist und unprätentiöse Fügungen aufweist. 
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Oft verfügen die monofunktionalen eingeschossigen Ökonomiegebäude über ein massives So-
ckelgeschoss und einen Dachstock mit giebelseitiger, falls mit Kniestock erbaut auch traufseiti-
ger Holzverkleidung. Feldscheunen ohne befestigten Boden und Sockelgeschoss bilden die Aus-
nahme in der klassischen Dreiteiligkeit zwischen Sockel, Fassade und Dach. Diese Gliederung 
wurde vielerorts aufgrund ihrer Funktion auch gestalterisch über die Konstruktionsart, die plasti-
sche Ausbildung und die Materialisierung voneinander abgesetzt. Bei giebelständigen Wohnbau-
ten wird in gewissen Gebieten die Fassade durch geschossweise angebrachte Klebedächer ge-
schützt. Kleinere Vordächer schützen den Eingangsbereich mit Türe.  

Ein Wesensmerkmal der traditionellen Bauten besteht in der konstruktiven Einheit zwischen tra-
gendem Gerüst und schützender Haut. Selbst bei Riegelbauten liegen diese beiden Schichten 
noch in einer gemeinsamen Fassadenebene. Bei Scheunen kann man ansatzweise von einer Dif-
ferenzierung zwischen tragendem Skelett und Aussenhaut sprechen.  

Die heutigen Konstruktionsweisen lassen trotz der neuen Ansprüche weiterhin eine grundsätzli-
che Unterteilung in einen massiven, die thermische Isolationsschicht integrierenden monolithi-
schen Wandaufbau einerseits und in ein Konstruktionsprinzip mit einer klaren Trennung von tra-
gender Struktur und schützender Fassadenverkleidung andererseits zu.  

Bei neuen Wohnbauten mit zweischichtigem Wandaufbau übernimmt die innere tragende Wand 
die statische Funktionen und die hinterlüftete Fassade die Schutzfunktionen der dahinter liegen-
den Schichten. Erst durch diesen neuzeitlichen Wandaufbau ist eine Fassadengestaltung in Holz 
möglich, welche sich im Erscheinungsbild an den ursprünglichen Zweckbauten anzulehnen ver-
mag. Er lässt auch Umbauten in ehemaligen Scheunen zu, ohne den Charakter der transparenten 
Aussenhaut als Zeitzeuge für ihre ursprüngliche Schutzfunktion aufgeben zu müssen.

Bei grossflächigen Ökonomiebauten hingegen bestimmt heute eine klare Trennung von Stützen 
und Balken und einer konstruktiv losgelösten Wand den Aufbau dieser Gebäude. Mit diesen 
Wandaufbauten ist nunmehr eine maximale Flexibilität im Öffnungsgrad der Fassade möglich, 
welche den erhöhten Anforderungen an die Tierhaltung im Jahresablauf gerecht wird und auch 
betriebliche Umstellungen in Form einer Umnutzung solcher Bauten zulassen. Für das äussere 
Erscheinungsbild sind gerade diese Schnittstellen zwischen innen und aussen von grosser Bedeu-
tung, da die Klimagrenze nicht mehr zwingend mit der Fassadenebene zusammenfällt.   

Im Hinblick auf ein möglichst homogenes Erscheinungsbildes in Analogie zu den Qualitäten der 
traditionellen landwirtschaftlichen Zweckbauten ist deshalb eine Anwendung, bestimmter zusätz-
licher, rein zweckgebunder Materialien wie Windschutznetze oder -plachen möglichst zu vermei-
den. Stattdessen sollte ein einheitliches Fassadenbauteil in der Lage sein, durch gezielten und al-
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lenfalls mobilen Einsatz den unterschiedlichsten Ansprüchen zu genügen. Für das einfache 
Holzbrett sind diese Anforderungen erfüllt, da ein einzelnes Element parallel, quer oder als be-
wegliches Element eingesetzt werden kann. Die Fassade kann sich somit den räumlich oder zeit-
lich unterschiedlichen Anforderungen innerhalb einer einheitlichen Gebäudehülle anpassen. 

5.5 Fassaden und Öffnung 

Die Gestaltung der Fassaden von Ökonomiebauten bei Vielzweckbauten ist primär in den unter-
schiedlichen Funktionen des Bauwerks begründet und ablesbar. Vom gemauerten Stall bis zur fi-
ligranen, halboffenen Holzkonstruktion zur Heubelüftung musste das Gebäude verschiedensten 
Ansprüchen an Komfort, Erschliessung und Bewirtschaftung genügen. Die neuere Verwendung 
von Sichtmauerwerk für den Stall oder die Milchverarbeitung wird aus der heutigen Wahrneh-
mung im einheitlichen Erscheinungsbild des Holzbaus als Fremdkörper empfunden. Gebäude in 
Mauerwerk wurden früher in der Regel verputzt.  

Trotz verschiedener Funktionen wie Tenn, Remise und Lager für unterschiedlichste Rohstoffe 
und Produkte bildeten die übrigen Funktionen im inneren wie nach aussen eine räumliche Ein-
heit. Die kleinmassstäbliche Differenzierung in der homogenen Gebäudefassade findet über die 
unterschiedlichen Öffnungsarten und ihre Ausgestaltung sowie ihres räumlichen Bezugs zur E-
bene der Gebäudehülle statt. Verschiedene Löcher in der Fassade sowie bewegliche Elemente 
wie Holzlammellen können flächenbündig geschlossen werden. Die unterschiedlichsten Öff-
nungsarten und -grössen bilden in ihrer Gesamtheit oft ein zufällig anmutendes aber malerisches 
Bild auf unterschiedlichen Massstabsebenen. Im Giebelfeld dienten mit Türen oder Läden ver-
schliessbare, schmale und hohe Öffnungen für das Ein- und Ausladen.  

Bei Wohnhäusern ist demgegenüber die Anzahl der Art der Öffnungselemente meist beschränkt. 
Ihre Vielseitigkeit erlangte die Fassade durch die unterschiedliche Anordnung eines Fenstertyps 
in der Wand. Additionen des Grundtypus in Form von Fensterwagen sind in der Regel mit einem 
Setzholz oder -stein unterteilt. Die Anordnung der Fenster in der Fläche sind oft Ausdruck ihrer 
Lage im Zimmer und ergeben im Gesamtbild nach aussen spannungsreiche Kompositionen.  

Der Öffnungsgrad der Giebelfassade nimmt häufig mit zunehmender Gebäudehöhe ab. Bei aus-
gebauten Dachräumen wurden oft kleinere Fenster, bei Kalträumen spezielle Formate verwendet, 
deren perspektivische Wahrnehmung vom Erdgeschoss aus noch verstärkt wird. Traditionelle 
Doppelverglasungen mit Luft gefüllten Zwischenräume dienten dem klimatischen Ausgleich. 
Die äusserste Glasschicht liegt dabei in der Fassadenebene und wurde während den wärmeren 
Sommermonaten entfernt. Sprossenfenster boten die Möglichkeit, nur einzelne Lüftungsfenster 
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nach Bedarf zu öffnen oder zu schliessen. Die Multifunktionalität des Fensters im Fenster findet 
seine analoge Ausprägung bei den Ökonomiebauten in Form der Türe im Tor.  

Fenstereinfassungen dienten ursprünglich dem Schutz der umgebenden Holzkonstruktionen oder 
statischen Zwecken und weisen in der Breite in Holz und Stein traditionell ähnliche Dimen-
sionen auf. Diese überragen die feinmassstäbliche Unterteilung der Fensterflächen und unterstüt-
zen als eingerahmte Öffnung formal den bewussten Eingriff in der Fassade als Loch. 

5.6 Farbgebung und Strukturen 

Die Farbgebung war für profane Bauten kaum von hohem Stellenwert. Mit der Verfügbarkeit der 
Materialien aus der Umgebung war gleichzeitig eine harmonische Einordnung in diese gewähr-
leistet. Künstliche Farben wurden spärlich eingesetzt. Selbst für die gestrichenen Fenster- und 
Türläden war das verwendete Farbenspektrum bescheiden. Zum Teil dienten sie der Akzentuie-
rung der Konstruktion der Tragstruktur im Falle von Riegelbauten. Der mineralische Verputz 
weist häufig die Farbe des leicht gebrochenen Kalkfarbtones und eine eher grobkörnige Struktur 
auf. Die differenzierte Vielfältigkeit der Farben im Landschaftsbild und vor allem im Wechsel 
der Jahreszeiten wurde nicht mit unabänderlichen aufdringlichen Farbgebungen konkurrenziert. 

Von besonderer Bedeutung sind die beobachteten Strukturen und Texturen, welche sehr spärlich 
und bewusst eingesetzt wurden. Zu erwähnen sind aussen angebrachte Unterteilungen bei gross-
flächigen Scheunenelementen, Umzäunungen oder Dachabschlüssen. Die Verwendung verschie-
dener Schalungsmuster bei Holzbrettern ergaben im Laufe der Zeit durch Sanierungen oder Er-
weiterungen Kollagen, andernorts wurden sie bereits bei der Erstellung bewusst eingesetzt.  

Die Massstäblichkeit der verwendeten Baumaterialien bei Wand und Dachverkleidungen sind 
ebenfalls Zeugen ihres lokalen Ursprungs und somit der regionalen Identität. Es lässt sich jedoch 
bauhistorisch keine unmittelbare Beziehung zwischen der Kleinteiligkeit der Fassaden- oder 
Dachhaut einerseits und der Massstäblichkeit des Landschaftsbildes feststellen. Sie ist vielmehr 
auf lokale und traditionelle Verwendung unterschiedlicher Herstellungs- und Verarbeitungs-
weisen zurückzuführen. Die Oberflächenstruktur und -beschaffenheit  ist jedoch auch bei der 
Verwendung neuer Materialien ein entscheidendes Kriterium für eine ausgewogene Beziehung 
zum Gebäude als Ganzes wie auch zu dessen Umgebung.  

Das Konstruktionsprinzip der geschuppten Aussenhaut in Form einer überlappenden Anordnung  
kleinerer Bauteile wie Dachziegel oder Schindeln wird zunehmend durch grössere und flächen-
bündige  Elemente ersetzt. Die ursprüngliche Dachhaut übernimmt bei ökonomischen Zweck-
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bauten immer häufiger auch statische und im Zusammenhang mit der Tierhaltung auch klima-
technische Funktionen. Die Profilierung der Oberfläche bei Wellblech- oder Welleternitplatten 
ist somit primär statisch bedingt und bestimmt auch gemeinsam mit der Entwässerungsrichtung 
die vertikale Profilierung der Dachfläche quer zu First und Traufe. 

Die plastische Ausgestaltung der Aussenhaut ist für das Erscheinungsbild im Spiel von Licht und 
Schatten ausschlaggebend. Während wellenförmige Dacheindeckungen formale Assoziationen 
mit Röhrenziegeln zu wecken vermögen, werden trapezförmige Querschnitte aufgrund deren 
weiträumigen Verbreitung in entsprechenden Bauzonen mit einem industriell-gewerblichen Cha-
rakter in Verbindung gebracht. Die vertikale Anordnung dieser Wandelemente ist in der stati-
schen Funktion der Windaussteifung begründet und bestimmt die plastische Oberflächenstruktur. 

Die typologisch und regional unterschiedliche Anbringung einer Holzverschalung mit allen Un-
terarten ihrer Fügung betrifft jedoch gerade diese geometrische Ausrichtung der einzelnen Bau-
elemente. Diagonalverschalungen wurden demgegenüber fast ausschliesslich zur bewusst deko-
rativen Absetzung ausgewählter Fassadenelemente und sehr zurückhaltend eingesetzt.  

Den neueren Materialien fehlt nicht nur die ursprüngliche Kleinteiligkeit der schützenden Aus-
senhautflächen sondern auch die Qualität der plastisch-konstruktiven Fügung. Unscheinbare 
Abweichungen im Erscheinungsbild der unterschiedlichen Einzelteile führten in ihrer Summe zu 
einem einheitlichen und trotzdem individuellem Gesamtbild. Aufgrund der unterschiedlichen Al-
terung der einzelnen Elemente wird dieser Eindruck üblicherweise im Laufe der Zeit noch ver-
stärkt.  

Es lässt sich stellenweise beobachten, dass selbst vor einiger Zeit mit billigen Materialien wie 
Welleternit und halbtransparenten Glasfaserplatten erstellte Zweckbauten durch das Ansetzen ei-
ner Patina durch die Umwelteinflüsse immer mehr Teil ihrer Umgebung werden. 

Von besonderer Qualität sind deshalb letztlich auch die Strukturen, welche der Zahn der Zeit 
hinterlässt und die verwendeten Materialien in Würde altern lässt indem diese wieder Teil ihres 
Ursprungs werden. Deshalb ist das Alterungsverhalten der verschiedenen Materialien bei der 
Beurteilung der Einordnungsfrage mit zu berücksichtigen. Die Verwendung von unbehandeltem 
Holz lässt eine örtlich unterschiedliche Verwitterung der exponierteren Fassadenteilen zu. 
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6 Fazit und Ausblick 

Die Gefahr eines Verlustes der regionalen Bautradition ist nicht neu und hat in der Schweiz 1905 
zur Gründung des schweizerischen Heimatschutzes geführt. Aus psychologischer Sicht deutet H. 
Adam die Bewegung als Reaktion auf den drohenden Verlust mit einer Kompensation eines le-
bensweltlichen Vertrautheitsschwundes30. Die Fragestellung, ob sich das Bauen im ländlichen 
Raum an regionalen Eigentümlichkeiten orientieren soll, blickt somit mittlerweile auf eine über 
100-jährige Tradition zurück.  

Die Suche nach einer Verbindung der Moderne mit der ortsspezifischen Bautradition lässt sich 
jedoch nur vereinzelt feststellen und stand im Widerstreit zu den Protagonisten einer maleri-
schen, der Landschaft angepassten Architektur. Den Versuch, die moderne Formensprache mit 
regionalen Bezügen anzureichern ist vor allem in der Nachkriegsarchitektur vereinzelt anzutref-
fen. Die ideologisierende und unmittelbare formale Anknüpfung an Vorbilder führte in ihrer Be-
liebigkeit bei der Verwendung jedoch wiederum zu einem internationalen Heimatschutzstil, wel-
cher mit den Anfängen der Raumplanung in der Massenverbreitung zu einer Vielzahl von Ko-
pien geführt hat und denen jegliche Authentizität abzusprechen ist.  

Die Erfahrungen aus der Bauzone zeigen, dass eine Überdetermination von Vorschriften in Serie 
unter nunmehr vollständig veränderten Ansprüchen und Verhältnissen zu unerwünschten Ergeb-
nissen im Siedlungsbild führen kann. Die ursprüngliche Bausubstanz wird durch die Vielzahl ih-
rer ästhetisch meist minderwertigen Kopien abgewertet. Im Weiteren ist selbst die Einhaltung 
verschiedenster konkreter Vorgaben keine Gewährleistung für eine gute Gesamtqualität einer 
Siedlung, da der individuelle Spielraum immer noch sonderbare Anlehnungen zulässt.  

Die vorläufigen Resultate des Forschungsprojektes „Baula“ widerspiegeln den Widerspruch in 
der Bedeutung landwirtschaftlicher Bauten für die Öffentlichkeit als integraler Bestandteil einer 
Kulturlandschaft mit hohem Identifikationsgrad und jener des Bauherrn als kostenintensive aber 
existenzielle Anschaffung32.

______________ 
30 Adam, H., Bauen in den Bergen, Heimatschutz und Regionalismus, Archithese 3/2005.   
31 vgl. dazu Bechtler R. und Ruch H. im Gespräch mit Bürkle J. Ch., Gegen einen internationalen Bergstil, 

Archithese 3/2005.   
32 Heinrich A., Zusammenfassung Interreg III-A Projekt, Landwirtschaftliches Bauen und Landschaft (Baula) 
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Die Empfehlungen für den Beizug eines qualifizierten Planers als Bindeglied zwischen den un-
terschiedlichen Ansprüchen soll die Einhaltung grundsätzlicher Kriterien zur Gestaltung und 
Einordnung gewährleisten, wie dies üblicherweise bei Bauten in der Bauzone an bedeutend we-
niger empfindlichen Standorten eine Selbstverständlichkeit ist. 

Die vorliegenden Beobachtungen haben gezeigt, dass bei Umbauten zwischen dem Erhalt einer 
Scheune und ihrem ursprünglichen Schutzcharakter sowie den neueren Ansprüchen an die 
Wohnnutzung mit grösseren Öffnungen nicht zwingend ein Widerspruch bestehen muss. Im 
Weitern wurde aufgezeigt, dass auch die moderne Formensprache auf ihre regionalen Vorbilder 
zurückgreifen kann und diese einen Fundus an zeitlosen Gesetzmässigkeiten für ein nachhaltiges 
Bauen liefern. Die Geschichte zeigt auch, dass traditionelle Bauten jeweils eine Momentaufnah-
me darstellen und dass sich die Erscheinungsbilder im Laufe der Zeit stark verändert haben.  

Mit den neueren landwirtschaftlichen Ökonomiebauten ist aufgrund ihrer Grossmassstäblichkeit 
eine Integration in bestehende Hofstrukturen äusserst schwierig zu bewerkstelligen. Das traditio-
nelle Gehöft ist in Anbetracht der bisherigen und zukünftigen Entwicklung in der Landwirtschaft 
hin zu grösseren Betrieben gefährdet. Zu diesem Zweck sollten auf der Massstabsebene der 
Landschaft Gebiete ausgeschieden werden, welche den Zweck und die Nutzung, aber die Anfor-
derungen an das Erscheinungsbild von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone genauer de-
finieren. Um unterschiedliche Empfindlichkeitsstufen für bauliche Eingriffe festzulegen, sind die 
heutigen Planungsinstrumente des Landschaftsschutzes zu überprüfen und gemeinsam mit der 
übergeordnet angestrebten Entwicklung des Landschaftraumes zu erarbeiten und zu erweitern. 

Im Hinblick auf die angekündigte Teil- und Totalrevision des Raumplanungsgesetzes besteht zu-
dem die Möglichkeit, auf bestehenden oder zusätzlichen behördenverbindlichen, planerischen 
Grundlagen die rechtlichen Möglichkeiten auf Bundesebene regional zu präzisieren. Eine lokale 
Eingrenzung mit konkreten Vorschriften zur Gestaltung und Einordnung von Bauten und Anla-
gen in Anlehnung zum besiedelten Gebiet ist jedoch wenig zielführend. Schliesslich ist jeder 
Eingriff ausserhalb des Siedlungsgebietes eine verantwortungsvolle kulturelle Aufgabe und des-
sen Qualität manifestiert sich letztlich als Ausdruck einer vertieften Auseinandersetzung mit der 
Landschaft und der regionalen Baugeschichte. Um dabei den heutigen Bedürfnissen und Ansprü-
chen im Rahmen der sich ständig verändernden Gegebenheiten gerecht zu werden, ist die Ver-
wendung einer zeitgemässen Formensprache bei Neu- und Umbauten eine adäquate Lösung. 
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